
Das AGG und die Betriebsräte

Auswirkungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf die betriebsr�tliche Praxis

Mit dem aus vier Artikeln bestehenden Gesetz zur Um-
setzung europ�ischer Richtlinien zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung vom 14.8.2006 ist das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) als sein
Hauptbestandteil (Art. 1) am 18.8.2006 in Kraft getreten
(Art. 4). Da sich drei (Antirassismusrichtlinie, Rahmenricht-
linie Besch�ftigung und Genderrichtlinie) der vier EU-Anti-
diskriminierungsrichtlinien, die durch ein einheitliches Ge-
setz f�r alle acht Diskriminierungsmerkmale umgesetzt
wurden, maßgeblich auf das Arbeitsleben beziehen, steht
der Schutz im Bereich Besch�ftigung und Beruf hinsicht-
lich der »verp�nten« Merkmale Rasse, ethnische Herkunft,
Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter
und sexuelle Identit�t insbesondere f�r das Verh�ltnis zwi-

schen Arbeitgebern und Besch�ftigten im Vordergrund.
Dem entsprechend setzen sich die inzwischen zahlreichen
Ver�ffentlichungen zur Darstellung der wesentlichen Rege-
lungen sowie der Bewertung des Gesetzes �berwiegend
aus individualrechtlicher Sicht i. S. der Arbeitgeber-Arbeit-
nehmer-Beziehungen mit den sich aus dem AGG ergeben-
den Fragestellungen auseinander.

Bislang weniger beleuchtet wurden jedoch die kollektiv-
rechtlichen Bez�ge des AGG, die insbesondere Betriebsrat
und Gewerkschaft eine besondere Rolle bei der Verhinde-
rung oder Beseitigung von Benachteiligungen zuweisen.
Der folgende Beitrag befasst sich daher mit der Bedeutung
des AGG f�r Interessenvertretungen. Er untersucht zum ei-
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nen, welche verbesserten M�glichkeiten nach Verabschie-
dung des Gesetzes f�r die Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Betrieb bestehen, und skizziert zum anderen die
Defizite, insbesondere f�r eine kollektivrechtliche Geltend-
machung von betrieblichen Verst�ßen gegen Gleichbe-
handlungsgebote und Diskriminierungsverbote.

Kollektivbezug im AGG

Mit dem Gesetz zur Umsetzung europ�ischer Richtlinien
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung1

(im Folgenden: Umsetzungsgesetz) soll nach seiner Be-
gr�ndung2 der Schutz vor Diskriminierungen im Sinne des
Artikels 3 des Grundgesetzes verbessert werden. Nach der
Gesetzesbegr�ndung geht es nicht nur darum, die Folgen
einer Benachteiligung r�ckg�ngig zu machen bzw. auszu-
gleichen, sondern diese m�glichst gar nicht erst eintreten
zu lassen, also bereits pr�ventiv zu verhindern. Der Schutz
vor Diskriminierung ersch�pft sich nicht allein in Regelun-
gen zur Rechtsaus�bung der unmittelbar von Benachteili-
gung Betroffenen: Um den Schutz bei der Anwendung
effektiv zu gew�hrleisten, erhalten nicht nur Diskrimi-
nierungsverb�nde (§ 23 AGG) das Recht, sich zur Unter-
st�tzung der Betroffenen an den Verfahren zu beteiligen,
sondern im Arbeitsleben k�nnen der Betriebsrat und die im
Betrieb vertretene Gewerkschaft »in besonderen Fallkon-
stellationen« das Arbeitsgericht anrufen3 (§ 17 Abs. 2
AGG).

Vereinbarungen müssen diskriminierungsfrei sein

Nach dem Anwendungsbereich des AGG sind Benachteili-
gungen aus Gr�nden der Rasse, ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion, Weltanschauung, Behinderung,
des Alters und der sexuellen Identit�t (§ 1 AGG) – unter
anderem – bezogen auf die Besch�ftigungs- und Arbeitsbe-
dingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungs-
bedingungen, insbesondere in individual- und kollektiv-
rechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der
Durchf�hrung und Beendigung eines Besch�ftigungsver-
h�ltnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, unzul�ssig (§ 2
Abs. 1 Nr. 2 AGG). Da der Begriff der Vereinbarung weit zu
verstehen ist4, erfasst er damit auch Betriebsvereinbarun-

gen sowie Tarifvertr�ge und vergleichbare kollektive Rege-
lungen (etwa – formlose – Regelungsabreden5). Bestim-
mungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteili-
gungsverbot des § 1 AGG verstoßen, sind unwirksam (§ 7
Abs. 2 AGG), allerdings ist der Arbeitgeber bei der Anwen-
dung kollektiver Vereinbarungen nur dann zur Entsch�di-
gung gegen�ber einzelnen Besch�ftigten bei einem Ver-
stoß gegen das Benachteiligungsverbot verpflichtet, wenn
er vors�tzlich oder grob fahrl�ssig handelt (§ 15 Abs. 3
AGG). Dies unterstreicht die Bedeutung diskriminierungs-
freier Kollektivvereinbarungen zur Verwirklichung des Ge-
setzesziels und die Verantwortung der betrieblich und
�berbetrieblich agierenden Sozialpartner, bereits geltende
Vereinbarungen und Verfahrensweisen unter dem Gesichts-
punkt des Benachteiligungsschutzes zu �berpr�fen, neu zu
definieren und Verhaltenskodizes zu vereinbaren6 (§ 17
Abs. 1 AGG). Wegen ihrer besonderen sozialen Verantwor-
tung, ihren Erfahrungen im sozialen Dialog und ihren Kom-
petenzen bei der Bek�mpfung von Diskriminierungen soll
nach der Gesetzesbegr�ndung7 auf jeden Fall sichergestellt
werden, dass die Tarifparteien in dem Beirat (§ 30 AGG)
vertreten sind, der die neu zu errichtende Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (§ 25 AGG) – auch durch Unterbrei-
tung eigener Vorschl�ge – ber�t.
Da das AGG von seinem Ansatz, Benachteiligungen in Be-
sch�ftigung und Beruf umfassend entgegenzuwirken, diese
nicht nur im Betrieb verbietet, enth�lt bereits die Bestim-
mung �ber dem Anwendungsbereich den Hinweis, dass
solche auch in Bezug auf die Mitgliedschaft und Mitwir-
kung in berufsbezogenen Vereinigungen auf Besch�ftigten-
und Arbeitgeberseite, einschließlich der Inanspruchnahme
der Leistungen solcher Vereinigungen, unzul�ssig sind (§ 2
Abs. 1 Nr. 4 AGG). Ein Verstoß er�ffnet Benachteiligten gar
einen Anspruch auf Aufnahme in die Vereinigung bzw. auf
Inanspruchnahme der satzungsgem�ßen Leistungen (§ 18
Abs. 2 AGG). In diesem Zusammenhang d�rfte insbesonde-
re das »besondere Interpretationsschwierigkeiten bereiten-
de«8 Benachteiligungsmerkmal »Weltanschauung« im Vor-
dergrund einer Pr�fung stehen, da fraglich ist, ob bzw.
inwieweit hierunter auch »politische Anschauung« zu ver-
stehen ist9 und wo die Grenzen einer zul�ssigen Ausgren-
zung, gemessen am Selbstverst�ndnis (Satzungsziele) der
Vereinigung, verlaufen.

Anforderungen des AGG an die Betriebsratsarbeit

Ausgangspunkt der Anforderungen des AGG an die Betriebs-
ratsarbeit ist § 17 Abs. 1 AGG. Darin werden – unter
anderem – die Arbeitgeber und Besch�ftigtenvertretungen
aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungs-
m�glichkeiten an der Verwirklichung des Gesetzesziels, Be-
nachteiligungen aus den in § 1 AGG genannten Gr�nden
(Diskriminierungsmerkmale) zu verhindern oder zu beseiti-
gen, mitzuwirken. Es handelt sich um einen gesetzlichen Ap-
pell, der jedoch durch § 75 Abs. 1 BetrVG in der Fassung des

1 BGBl I 2006, 1897, auszugsweise abgedruckt in Beilage zu NZA Heft 16/2006.
2 BT-Drs. 16/1780, S. 20.
3 BT-Drs. 16/1780, S. 2; h�ufig prozessrechtlich unzutreffend als »Klagerecht«

von Betriebsr�ten und Gewerkschaften bezeichnet: vgl. etwa Perreng/Nollert-
Borasio, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AiB 2006, 459 ff., 464, da-
zu ausf�hrlicher im Abschnitt: Das »Klagerecht« des Betriebsrats und der Ge-
werkschaften.

4 BT-Drs. 16/1780, S. 31.
5 Zur Rechtsnatur der Regelungsabrede vgl. DKK-Berg, Betriebsverfassungsge-

setz, 8. Auflage, § 77 Rdnr. 79 ff.
6 BT-Drs. 16/1780, S. 39.
7 BT-Drs. 16/1780, S. 53.
8 Vgl. Annuß, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz im Arbeitsrecht«, BB

2006, 1629 ff., 1631.
9 Nur die einer Religion �hnliche �berzeugung sei gesch�tzt meint Th�sing, Das

Arbeitsrecht der Zukunft? Sonderbeilage zu Heft 22/2004 der NZA, S. 3 ff., 7.
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Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Umsetzungsgesetzes10 den Charakter
einer betriebsverfassungsrechtlichen Pflicht von Arbeitgeber
und Betriebsrat zur Beachtung der Differenzierungsverbote
und Gleichbehandlung aller Besch�ftigten erh�lt. Dabei geht
es zum darum, dass die in § 17 Abs. 1 genannten Tarifver-
tragsparteien, Arbeitgeber, Besch�ftigten und Vertretungen
zun�chst ihr eigenes Handeln, etwa im Hinblick auf be-
stehende Vereinbarungen und Personalprozesse in Unter-
nehmen und Betrieben unter dem Gesichtspunkt des Be-
nachteiligungsschutzes �berpr�fen und ggf. neu definieren.

Beispiel:
Arbeitgeber und Betriebsrat haben eine Vereinbarung �ber die
Gew�hrung von Jubil�umsgratifikationen i. S. einer Treuepr�mie
f�r langj�hrige T�tigkeit im Betrieb geschlossen, die an die Dau-
er der Betriebszugeh�rigkeit der Besch�ftigten gekn�pft ist. In
der Vereinbarung ist geregelt, dass Teilzeitbesch�ftigung ledig-
lich entsprechend ihrem Anteil an der betriebs�blichen (Voll-)Ar-
beitszeit bei der Betriebszugeh�rigkeit Ber�cksichtigung findet.
Wer halbtags arbeitet, muss nach dieser Regelung demnach
doppelt so lange im Betrieb besch�ftigt sein, wie jemand, der in
Vollzeit t�tig ist, um in den Genuss der Gratifikation zu kommen.
Da wesentlich mehr Frauen als M�nner in Teilzeit arbeiten, f�hrt
diese Regelung – obwohl »neutral« (»Teilzeitbesch�ftigung«)
formuliert – dazu, dass wesentlich mehr M�nner als Frauen die
Gratifikation erhalten. Dies stellt nach dem AGG eine rechtswid-
rige mittelbare (§ 3 Abs. 2 AGG) Benachteiligung (§ 1 AGG) dar
in Bezug auf Besch�ftigungs- und Arbeitsbedingungen, unter
die auch »Arbeitsentgelt«11 f�llt (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG), die sich
auch nicht als »zul�ssige unterschiedliche Behandlung wegen
beruflicher Anforderungen« (§ 8 AGG) rechtfertigen l�sst.12

Vergleichbare �berpr�fungspflichten gelten nach § 17 Abs. 1
AGG auch f�r die Tarifvertragsparteien bzgl. der von ihnen ge-
schlossenen Tarifvertr�ge (etwa Regelungen zur Nichtber�ck-
sichtigung von Erziehungszeiten bei der Gesamtbesch�ftigungs-
zeit, an die eine Verg�nstigung gekn�pft ist), da auch sie von
dieser Bestimmung des AGG angesprochen werden.

Eine mittelbare Ungleichbehandlung nach dem AGG kann
beispielsweise auch vorliegen, wenn Regelungen in Verein-
barungen an den Familienstand ankn�pfen, eingetragene
Lebenspartnerschaften jedoch nicht gleichgestellt sind (Dis-
kriminierung wegen sexueller Identit�t). Besonderer Sorg-
falt bedarf die Pr�fung von Regelungen/Vereinbarungen,
die bestimmte Leistungen, aber auch Nachteile, an ein be-
stimmtes Alter kn�pfen (z. B. mehr oder weniger Urlaub, h�-
heres oder niedrigeres Entgelt), da diese unterschiedliche
Behandlung durch besondere Umst�nde i. S. des § 10 AGG
gerechtfertigt sein kann (etwa Ber�cksichtigung altersbe-
dingter Einschr�nkungen der Leistungsf�higkeit, Maßnah-
men zur erleichterten Besch�ftigung j�ngerer Besch�ftigter,
Ausgleich f�r besondere Erschwernis, Mindestanforderun-
gen f�r Berufserfahrung und dergleichen). Unterschiedliche
Behandlungen wegen des Alters insbesondere bei der So-
zialauswahl anl�sslich einer betriebsbedingten K�ndigung,
bei der Vereinbarung von so genannten Unk�ndbarkeitsre-
gelungen, bei der Differenzierung von Leistungen in Sozial-
pl�nen (§ 10 Satz 3 Nr. 6–8 AGG) k�nnen danach zul�ssig
sein.13 Dabei muss die Leistung (Mittel) im Verh�ltnis (Rela-

tion) zu dem angestrebten Ziel (Zweck) angemessen sein
und darf keine �berproportionale Bevorzugung oder Be-
nachteiligung darstellen. Dem Anwendungs- und damit
�berpr�fungsbereich f�r Diskriminierungsschutz unterfal-
len dabei auch (einseitige) Weisungen oder sonstige Anord-
nungen, wie etwa Umsetzungen, durch den Arbeitgeber.14

Aufgaben des BR – Überwachungspflichten

Im Rahmen ihrer Aufgaben an der Verwirklichung des Ge-
setzesziels mitzuwirken, bedeutet f�r die Betriebsr�te zu-
n�chst einmal, dar�ber zu wachen, dass die Bestimmungen
des AGG im Betrieb angewendet und durchgef�hrt werden
(§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG).

Beispiele:
Flankierend weist ihnen das BetrVG aber weitere Aufgaben zur
Verwirklichung der Gleichbehandlung im Betrieb zu
– durch die F�rderung der Durchsetzung der tatsachlichen

Gleichstellung von Frauen und M�nnern bei der Einstellung,
Besch�ftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem be-
ruflichen Aufstieg (§ 80 Abs. 1 Nr. 2a BetrVG)

– die F�rderung der Eingliederung Schwerbehinderter und
sonstiger besonders schutzbed�rftiger Personen (§ 80
Abs. 1 Nr. 4 BetrVG)

– die F�rderung der Besch�ftigung �lterer Arbeitnehmer im
Betrieb (§ 80 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG) und

– die F�rderung der Integration ausl�ndischer Arbeitnehmer
im Betrieb und des Verst�ndnisses zwischen ihnen und den
deutschen Arbeitnehmern sowie die Beantragung von Maß-
nahmen zur Bek�mpfung von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit im Betrieb (§ 80 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG).

Einsichtnahme in Bruttoentgeltlisten

Gem�ß § 80 Abs. 2 Satz 2, 2. Hs. BetrVG hat der Betriebs-
rat zur Durchf�hrung seiner Aufgaben �ber den Betriebs-
ratsausschuss oder einen nach § 28 BetrVG gebildeten
Ausschuss das Recht, in die Listen �ber die Bruttol�hne
und -geh�lter Einblick zu nehmen. In kleineren Betrieben
ist statt des Betriebsausschusses der bzw. die Betriebsrats-
vorsitzende oder das nach § 27 Abs. 2 BetrVG anderweit
bestimmte Betriebsratsmitglied zur diesbez�glichen Ein-
sichtnahme legitimiert.15 Auch die Wahrnehmung dieses
Rechts entspricht dem Auftrag des § 17 Abs. 1 AGG, zu
�berpr�fen, ob die gezahlten Entgelte und ihre H�he
i.S. einer Entgeltgleichbehandlung gegen Vorgaben des

10 BT-Drs. 16/1780, S. 56: entsprechend der Terminologie des Art. 1 § 1 des Um-
setzungsgesetzes (Fn. 1) wurde § 75 Abs. 1 BetrVG neugefasst in Art. 3 Abs. 3
mit Erg�nzung der insbesondere – Aufz�hlung um die Benachteiligungverbote
aus Gr�nden der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, Weltanschauung,
Behinderung und des Alters.

11 Zur Bedeutung des AGG f�r die Entgeltregelung vgl. auch Richardi, Neues und
Altes – Ein Ariadnefaden durch das Labyrinth des AGG, NZA 2006, 881 ff.,
886 f.

12 Vgl. hierzu auch § 4 Abs. 1 TzBfG.
13 Ausf�hrlich Annuß, a. a. O. (Fn.8), 1633 f.
14 BT-Drs. 16/1780, S. 31.
15 Vgl. Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG, 23. Aufl., § 80

BetrVG Rdnr. 71.
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AGG (§ 7 Abs. 1 i. V. m. §§ 1, 2 Abs. 1 Nr. 2, 8 Abs. 2 AGG)
verstoßen. Schon vor Geltung des AGG sollte das Einblicks-
recht dem Betriebsrat erm�glichen, die Einhaltung der
Grunds�tze des § 75 Abs. 1 BetrVG zu �berwachen und dar-
�ber hinaus zur Erzielung der Lohngerechtigkeit im Betrieb
initiativ werden zu k�nnen.16 Liegt ein Verstoß vor, ist diese
Regelung gem�ß § 7 Abs. 2 AGG unwirksam. Der benach-
teiligte Arbeitnehmer hat stattdessen Anspruch auf das
Bruttoentgelt des bevorzugten Arbeitnehmers oder der be-
vorzugten Gruppe von Arbeitnehmern, solange f�r die be-
troffenen Arbeitnehmer nicht ein neues, diskriminierungs-
freies Lohnsystem geschaffen ist.17 Um dem Betriebsrat die
�berwachung der Entgeltgleichbehandlung – und die
Wahrnehmung seines Mitbestimmungsrechts nach § 87
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG sowie seines Zustimmungsverweige-
rungsrechts bei Ein- und Umgruppierungen nach § 99
BetrVG – zu erm�glichen, sind die Bruttoentgelte nach ih-
ren einzelnen Bestandteilen aufzuschl�sseln (z. B. nach
Pr�mien, Zulagen, Tantiemen, Gratifikationen und anderen
Sonderverg�tungen)18 und die Bruttoentgeltlisten nach den
einzelnen Benachteiligungsmerkmalen des § 1 AGG (insbe-
sondere Geschlecht) aufzubereiten, um eventuelle Verst�-
ße gegen das AGG belegen zu k�nnen.19

Die Vorlagepflicht des Arbeitgebers in Bezug auf die Brutto-
entgeltlisten wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass er
diese ausdr�cklich als geheimhaltungsbed�rftig bezeich-
net, auch wenn Lohn- und Gehaltsdaten Teil der betriebs-
wirtschaftlichen Kalkulation sind und damit – in besonderen
F�llen – Betriebs- oder Gesch�ftsgeheimnisse i. S. des § 79
Abs. 1 BetrVG enthalten k�nnen.20 Der Betriebsrat ist auch
berechtigt, einzelne Arbeitnehmer jedenfalls in abstrakter
Form �ber seinen Kenntnisstand im Hinblick auf ihre unglei-
che Behandlung in der Verg�tung zu unterrichten.21 Um dem
Betriebsrat die Durchf�hrung seiner Aufgaben zu erleich-
tern, sieht § 80 Abs. 3 BetrVG die Hinzuziehung eines Sach-
verst�ndigen nach n�herer Vereinbarung mit dem Arbeitge-
ber vor. Diese kann auch bei der Kl�rung schwieriger
Rechtsfragen (nach dem AGG) erforderlich sein.

Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Zum anderen sind die Vertretungen bez�glich ihrer Hand-
lungsm�glichkeiten durch § 17 Abs. 1 AGG bei Personalpro-
zessen angesprochen, insbesondere im Hinblick auf vielf�l-
tige Auswahlprozesse im Rahmen der verschiedenen
Vertretungsgesetze.

Exemplarisch für das BetrVG kann der Betriebsrat zum Schutz
vor Benachteiligungen tätig werden im Rahmen:

– der Personalplanung (§ 92 BetrVG). Die Unterrichtungs-, Vor-
schlags- und Beratungsrechte sollten schon bislang gem�ß § 92
Abs. 3 BetrVG f�r die Aufstellung und Durchf�hrung von Maßnah-
men zur F�rderung der Gleichstellung von Frauen und M�nnern
genutzt werden. Nach Inkrafttreten des AGG sollte der Betriebsrat
seine Mitwirkung am Personalplanungsprozess neben der Gleich-
behandlung der Geschlechter auch auf die Gleichbehandlung hin-
sichtlich der weiteren Merkmale des § 1 AGG erstrecken.
– der Besch�ftigungssicherung (§ 92 a BetrVG). Neben der F�r-
derung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit kann der Betriebsrat
bei der Unterbreitung zu beratender Vorschl�ge auch Maßnah-
men zur F�rderung z. B. behinderter oder ausl�ndischer Besch�f-
tigter einbringen
– der Ausschreibung von Arbeitspl�tzen (§ 93 BetrVG). Der Be-
triebsrat hat nicht nur das Recht, eine innerbetriebliche Aus-
schreibung zu besetzender Arbeitspl�tze zu verlangen, sondern
auch die Pflicht dar�ber zu wachen, dass gem�ß § 11 AGG jeg-
liche Arbeitsplatzausschreibung nicht unter Verstoß gegen das
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 AGG erfolgt. Arbeitsplatz-
ausschreibungen m�ssen daher grunds�tzlich nicht nur ge-
schlechtsneutral, sondern auch hinsichtlich der �brigen Benach-
teiligungsgr�nde des § 1 AGG unverf�nglich formuliert werden.
Eine Formulierung wie: »Zur Verst�rkung unseres jungen Teams
suchen wir einen k�rperlich uneingeschr�nkt belastbaren Mitar-
beiter« ist danach nicht zul�ssig
– der Verwendung von Personalfrageb�gen, pers�nlichen Anga-
ben in schriftlichen Arbeitsvertr�gen sowie Aufstellung allgemei-
ner Beurteilungsgrunds�tze (§ 94 BetrVG). Auch hier sollte der
Betriebsrat sein Mitbestimmungsrecht in der Weise nutzen, dass
Fragen und Beurteilungsgrunds�tze, die eine unmittelbare oder
nur mittelbare Ungleichbehandlung zum Gegenstand haben, un-
terbleiben. Dies gilt insbesondere etwa f�r Fragen nach einem
m�glichen Kinderwunsch, da diese eine Diskriminierung wegen
des Geschlechts darstellen, weil die Benachteiligung (oder auch
Bevorzugung) wegen einer m�glichen Schwangerschaft sich nur
auf das Geschlecht der Frauen beziehen kann
– der Aufstellung von personellen Auswahlrichtlinien (§ 95
Abs. 1 und 2 BetrVG). Auch bei der Aus�bung dieses Mitbestim-
mungsrechts sind die Anforderungen des AGG zu beachten, wie
sie etwa als unzul�ssige Benachteiligungen im Anwendungs-
bereich des Gesetzes im Hinblick auf Auswahl-, Einstellungs-
und Entlassungsbedingungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AGG i. V. m.
§§ 7, 1 AAG) formuliert sind. Dem gegen�ber k�nnen Benachtei-
ligte (etwa Schwerbehinderte, Ausl�nder) auch im Rahmen die-
ser Vorschrift eine F�rderung erfahren, da § 5 AGG »positive
Maßnahmen« i. S. einer unterschiedlichen Behandlung nicht
ausschließt
– der Durchf�hrung betrieblicher Bildungsmaßnahmen (§ 98
Abs. 3 BetrVG). Auch hier kann der Betriebsrat �ber sein Vor-
schlagsrecht f�r die Teilnahme von Arbeitnehmern oder Gruppen
von Arbeitnehmern des Betriebs Benachteiligte f�rdern und Be-
nachteiligungen (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 3 AGG) verhindern. F�hrt der
Arbeitgeber gem�ß § 12 Abs. 2 AGG Schulungen zum Zwecke der
Verhinderung von Benachteiligungen durch, ist dieses Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats gleichsam gegeben. Notfalls
hat die Einigungsstelle �ber die fehlende Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat zu entscheiden (§ 98 Abs. 4 BetrVG)
– personeller Einzelmaßnahmen, wie Einstellung und Versetzung
– ungeachtet der diesbez�glichen �berpr�fung von Ein- und Um-
gruppierungsbestimmungen in Tarifvertr�gen im Rahmen der
Richtigkeitskontrolle – (§ 99 BetrVG) und K�ndigungen (§ 102
BetrVG)

16 Ebd. (Fn. 15), § 80 Rdnr. 73.
17 Zutreffend Kleinebrink, Das AGG und das gesetzliche Recht auf Einblick in die

Bruttoentgeltlisten, FA 2006, 295 ff., 296 mit Hinweis auf EuGH- und BAG-
Rechtsprechung.

18 Vgl. Fitting, a. a. O. (Fn. 15), § 80 Rdnr. 73.
19 Zustimmend hinsichtlich der Differenzierung nach Geschlechtern ErfK-Kania, 6.

Aufl., § 80 BetrVG Rdnr. 27; ablehnend Kleinebrink, a. a. O. (Fn. 17), 297.
20 Vgl. Fitting, a. a. O. (Fn. 15), § 80 Rdnr. 77; DKK-Buschmann, BetrVG, 10. Aufl.,

§ 79 Rdnr. 10.
21 DKK-Buschmann, a. a. O. (Fn. 20), § 80 Rdnr. 114; GK-BetrVG-Oetker, 7. Aufl.,

§ 79 Rdnr. 48 ff., 58; ErfK-Kania, a. a. O. (Fn. 19), § 80 Rdnr. 39.

aib-web.de Passwort f�r Dezember: Bodensee AiB 2006 � Heft 12 733

Grundlagen der Betriebsratsarbeit Das AGG und die Betriebsr�te



Im Rahmen des § 99 BetrVG kann der Betriebsrat seine Zu-
stimmungsverweigerungsrechte zur Vermeidung von Be-
nachteiligungen i. S. der §§ 7, 1 AGG gegen�ber der vom
Arbeitgeber geplanten Maßnahme, insbesondere im Hin-
blick auf Abs. 2 Nr. 1 (Gesetzesverstoß)22, Nr. 3 (Nachteile
f�r im Betrieb Besch�ftigte), Nr. 4 (Nachteile f�r den betrof-
fenen Arbeitnehmer) und Nr. 6 (diskriminierender Bewer-
ber) nutzen. Im Rahmen des § 102 BetrVG kommen als
Widerspruchsgrund insbesondere Abs. 3 Nr. 1 (soziale Ge-
sichtspunkte), aber auch die �ußerung von Bedenken
(§ 102 Abs. 2 BetrVG) in Bezug auf alle Ungleichbehand-
lungsgr�nde nach dem AGG in Betracht. Dieser Rechtsaus-
�bung steht auch § 2 Abs. 4 AGG nicht entgegen, wonach
f�r K�ndigungen ausschließlich die Bestimmungen zum all-
gemeinen und besonderen K�ndigungsschutz gelten, da
diese Ausnahme vom Benachteiligungsverbot nach inzwi-
schen allgemeiner Auffassung23 EG-rechtswidrig ist und im
�brigen § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG widerspricht, der Benachteili-
gungen aus einem in § 1 AGG genannten Grund in Bezug
auf Entlassungsbedingungen f�r unzul�ssig erkl�rt.

Weitergehendes Beschwerderecht

Des Weiteren k�nnen die Vertretungen zu einer diskrimi-
nierungsfreien Arbeitswelt beitragen durch Unterst�tzung
des Beschwerderechts der Besch�ftigten (§§ 84, 85
BetrVG). Als besonderes Individualrecht mit betriebsverfas-
sungsrechtlichem Bezug sieht das AGG, neben der diskri-
minierungsfreien Arbeitsplatzausschreibung in § 11 AGG,
ein Beschwerderecht in § 13 AGG vor. Gem�ß Abs. 1 haben
alle Besch�ftigten das Recht, sich bei den zust�ndigen
Stellen des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienst-
stelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit
ihrem Besch�ftigungsverh�ltnis vom Arbeitgeber, von Vor-
gesetzten, anderen Besch�ftigten oder Dritten wegen eines
in § 1 genannten Grundes benachteiligt f�hlen. Die Be-
schwerde ist zu pr�fen und das Ergebnis der oder dem be-
schwerdef�hrenden Besch�ftigten mitzuteilen. Da nach
Abs. 2 dieser Vorschrift die Rechte der Arbeitnehmervertre-
tungen unber�hrt bleiben und die beim Betriebsrat einge-
legte Beschwerde nach § 1 AGG grunds�tzlich zu den be-
schwerdef�higen Gegenst�nden des § 85 BetrVG geh�rt,
kann damit grunds�tzlich auch diese Beschwerde nach
dem AGG zu einer Konfliktl�sung �ber ein Einigungsstellen-
verfahren mit den dort angelegten M�glichkeiten eines ein-
vernehmlichen oder mehrheitlichen Spruchs f�hren.24 Nach
§ 16 AGG (Maßregelungsverbot) darf der Arbeitgeber Be-
sch�ftigte nicht wegen der Inanspruchnahme ihrer Rechte
nach dem AGG benachteiligen.
Betriebsr�te k�nnen auch durch Aus�bung von Mitbestim-
mungsinitiativrechten, insbesondere in Bezug auf das Ver-
halten der Arbeitnehmer im Betrieb (§ 87 Abs. 1 Nr. 1
BetrVG), zu einer diskriminierungsfreien Arbeitsumgebung
beitragen. Dieses erzwingbare Mitbestimmungsrecht er-
fasst auch Regelungen zur Vermeidung von Benachteili-

gungen und zum Umgang mit diskriminierenden Vorg�n-
gen.25

Sie k�nnen ein diskriminierungsfreies Verhalten und eine
benachteiligungsfreie Behandlung im Betrieb verbindlich
machen durch den Abschluss von zwingenden (§ 77 BetrVG)
oder freiwilligen Betriebsvereinbarungen (§ 88 BetrVG),
etwa zur Regelung pr�ventiver Schutzmaßnahmen. Bereits
vor Inkrafttreten des AGG waren Maßnahmen zur Integration
ausl�ndischer Arbeitnehmer sowie zur Bek�mpfung von Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb beispielhafter
Regelungsgegenstand f�r freiwillige Betriebsvereinbarun-
gen (§ 88 Nr. 4 BetrVG). Unter Einbezug der weiteren Be-
nachteiligungsgr�nde (Diskriminierungsmerkmale), die vom
Benachteiligungsverbot des § 7 AGG umfasst sind, werden
diese wegen der Erf�llung von Organisationspflichten durch
den Arbeitgeber (§ 12 AGG) und seiner Exkulpationsminde-
rung gegen�ber Entsch�digungsverpflichtungen (§ 15 Abs. 3
AGG), aber auch der Aus�bung von Beschwerderechten nach
§ 13 AGG �ber eine Verfahrensregelung nach § 86 BetrVG,
vermehrt zu erwarten sein.26

Ausübung sonstiger Rechte

Schließlich kommt zur Verwirklichung der Zielrichtung des Geset-
zes die Aus�bung sonstiger Rechte in Betracht, wie das Verlangen
auf Entfernung betriebsst�render Arbeitnehmer (§ 104 BetrVG).
Hiernach kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber und bei dessen
Weigerung auf dem Rechtsweg die Entlassung oder Versetzung
eines Arbeitnehmers verlangen, der durch grobe Verletzung der in
§ 75 Abs. 1 BetrVG enthaltenen Grunds�tze, insbesondere durch
rassistische oder fremdenfeindliche Bet�tigungen den Betriebs-
frieden wiederholt ernstlich gest�rt hat. Da nach § 7 Abs. 3 AGG
eine Benachteiligung, zu der gem�ß § 2 Abs. 3 AGG auch eine Be-
l�stigung z�hlt, durch Besch�ftigte eine Verletzung vertraglicher
Pflichten darstellt, d�rfte diese Vorschrift EG-rechtskonform da-
hingehend auszulegen sein, dass auch schwere einmalige Ver-
st�ße ein solches Verlangen des Betriebsrats rechtfertigen.

Schulungs- und Bildungsveranstaltungen zum AGG

Das f�r die Wahrnehmung der sich aus dem AGG ergeben-
den Handlungs- und Gestaltungsm�glichkeiten ben�tigte
Wissen k�nnen und sollten die Betriebsr�te �ber den Be-
such von Seminaren erwerben. Dabei d�rfte die Teilnahme
an Seminaren zum AGG erforderlich im Sinne des § 37
Abs. 6 BetrVG sein, zumal gar ein Schulungserfordernis der
Besch�ftigten mittelbar in § 12 Abs. 2 AGG angeordnet und
der Betriebsrat gem�ß § 17 Abs. 1 AGG zur Mitwirkung an

22 Vgl. Nachweis aus der Rechtsprechung bei Perreng/Nollert-Borasio, a. a. O.
(Fn. 3), 466 (Fn. 25).

23 Vgl. etwa Busch, Ziel verfehlt, AiB 2006, 467 f.; Perreng/Nollert-Borasio,
a. a. O. (Fn. 3), 460; Diller/Krieger /Arnold, KSchG plus AGG, NZA 2006, 887 ff.,
890; Bayreuther, K�ndigungsschutz im Spannungsfeld zum Gleichbehand-
lungsgesetz und europ�ischen Antidiskriminierungsrecht, DB 2006, 1842.

24 D�ubler/Bertzbach-Buschmann, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz„ § 13
Rdnr. 42.

25 Perreng/Nollert-Borasio, a. a. O. (Fn. 3), 466 m. w. N.
26 Eine eigene »Schulungsindustrie« zum AGG erwartet Bauer: Bauer/Th�sing/

Schunder, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz – Alter Wein in neuen
Schl�uchen? NZA 2006, S. 774 ff., 776.
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der Verwirklichung des Gleichbehandlungsgebots in § 1
AGG explizit aufgefordert ist. Wegen der aktuellen und her-
vorgehobenen Bedeutung, die die Gleichbehandlung in
Besch�ftigung und Beruf und die Beseitigung von Benach-
teiligungen f�r das Arbeitsleben hat, sind diesbez�gliche
Schulungsveranstaltungen als arbeitsrechtliche Grundla-
genseminare anzusehen, f�r die es eines konkreten be-
triebsbezogenen Anlasses nicht bedarf.27

Organisationspflichten des Arbeitgebers mit
Kollektivbezug

Der Arbeitgeber hat gem�ß § 12 AGG, auch in seiner Eigen-
schaft als Entleiher gem�ß der weiten Begriffsbestimmung
des § 6 Abs. 2 AGG, alle erforderlichen, auch vorbeugen-
den Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen wegen
eines in § 1 AGG genannten Grundes zu treffen (§ 12 Abs. 1
AGG).

Beispiele:
Dies umfasst:
– Hinweise auf die Unzul�ssigkeit und zum Zwecke der Verhin-

derung von Benachteiligung, wobei die Schulung der Be-
sch�ftigten als Erf�llung seiner diesbez�glichen Pflichten
nach Abs. 1 gilt (Abs. 2)

– die Bekanntmachung des AGG sowie �ber die f�r die Be-
handlung von Beschwerden nach § 13 AGG zust�ndigen Stel-
len im Betrieb (Abs. 5)

– die Ergreifung von Maßnahmen zur Unterbindung der Be-
nachteiligung durch Besch�ftigte oder Dritte, etwa Kunden
oder Zulieferer (Abs. 2 und 3). Als im Einzelfall geeignete, er-
forderliche und angemessene Maßnahmen bei Verst�ßen
von Besch�ftigten gegen das Benachteiligungsverbot des
§ 7 AGG nennt das Gesetz beispielhaft Abmahnung, Umset-
zung, Versetzung oder K�ndigung (Abs. 3)

Verst�ßt der Arbeitgeber gegen seine Verpflichtungen aus
dieser Vorschrift, kann der Betriebsrat unter den Voraus-
setzungen des § 17 Abs. 2 AGG ein arbeitsgerichtliches Be-
schlussverfahren anh�ngig machen.

Das »Klagerecht« des Betriebsrats und der
Gewerkschaften

Neben dem Mitwirkungsappell an der Mitwirkung zur Ver-
wirklichung des Gesetzeszwecks in § 17 Abs. 1 AGG bietet
§ 17 Abs. 2 AGG Betriebsr�ten und Gewerkschaften ein Ver-
fahren der Rechtsdurchsetzung an, um mittels eines in der
Betriebsverfassung seit langem erprobten und bew�hrten
Verfahrens, n�mlich des arbeitsgerichtlichen Beschlussver-
fahrens, ein gesetzm�ßiges Verhalten des Arbeitgebers
sicherzustellen und damit den Grundsatz der Gleichbe-
handlung zu effektivieren.28 Dies gilt nicht nur dann, wenn
der Arbeitgeber zum Schutz der Besch�ftigten die objektiv

gebotenen Maßnahmen unterl�sst, sondern auch dann,
wenn er selbst gegen das Benachteiligungsverbot ver-
st�ßt.29 Jetzt k�nnen bei einem groben Verstoß des Arbeit-
gebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt des AGG

Das AGG in Recht und betrieblicher Praxis
Auch wenn die Einsch�tzungen von Personalern, Interessenvertretern
und Juristen zum Inhalt und der Ausgestaltung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) zum Teil weit auseinander klaffen und die
neuen Regelungen vor allem noch viele Fragen aufwerfen: Das AGG ist
am 18.8.2006 in Kraft getreten und sch�tzt Arbeitnehmer vor Diskrimi-
nierung wegen Geschlecht, Behinderung, Alter, Rasse und ethnischer
Herkunft, Religion und sexueller Identit�t. Nicht nur unmittelbare, son-
dern auch mittelbare – hinter scheinbar neutralen Kriterien versteckte –
Ungleichbehandlungen sind damit unzul�ssig.

Arbeitgeber, Betriebsr�te, Gewerkschaften und Interessenverb�nde
sind vom Gesetzgeber gleichermaßen dazu aufgerufen, das Gesetz in
die Praxis umzusetzen und Betroffene bei der Wahrnehmung ihrer Rech-
te zu unterst�tzen. Betriebsr�te und Gewerkschaften sollten außerdem
einsch�tzen k�nnen, ob gravierende Benachteiligungen �ber den Ein-
zelfall hinausgehen und dann entscheiden, ob sie von ihrem Klagerecht
Gebrauch machen. Keine leichte Aufgabe angesichts eines Gesetzes,
das auf den ersten Blick mehr Fragen zu stellen als Antworten zu geben
scheint und einer Flut von neuen Publikationen, die eher generell infor-
mieren anstatt konkrete L�sungen und Hilfen zu bieten.

Zwei aktuelle Publikationen aus dem Bund-Verlag heben sich hiervon
allerdings wohltuend ab, da sie gerade in ihrer Kombination eine ideale
Darstellung der rechtlichen Grundlagen und der Umsetzung des AGG in
die betriebliche Praxis – vor allem auch f�r Nichtjuristen – bieten.

Christiane Nollert-Borasio/
Martina Perreng:
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Basiskommentar zu den arbeitsrechtlichen
Regelungen
Bund-Verlag, Frankfurt 2006, 1. Auflage,
210 Seiten, e 24,90, ISBN 978-3-7663-3654-5

Der neue Basiskommentar zum AGG gibt Be-
triebsr�ten, Anw�lten und Personalleitern eine
fundierte Orientierungshilfe zu den umfangrei-
chen arbeitsrechtlichen Regelungen, um sich
schnell in das Gesetz und die Materie einzuar-
beiten. An praktischen Beispielen veranschauli-
chen Christiane Nollert-Borasio, Richterin am
Arbeitsgericht M�nchen, und Martina Perreng,
Juristin beim DGB-Bundesvorstand, welche Ge-
staltungsm�glichkeiten �berhaupt bestehen.
Zudem enth�lt der Band eine Musterbetriebs-
vereinbarung, um die Regelungen in der be-
trieblichen Praxis direkt anwenden zu k�nnen.

Sebastian Busch
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Die Umsetzung in der Betriebsratspraxis
Bund Verlag Frankfurt 2006, 1. Auflage,
ca. 180 Seiten, e 19,90, ISBN 978-37663-3761-0

Wenn es dann darum geht, das AGG mit Leben zu f�llen, bietet der
Band von Rechtsanwalt Sebastian Busch »Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz. Die Umsetzung in der Betriebsratspraxis« eine leicht ver-
st�ndliche »�bersetzungshilfe«. Insgesamt 50 auf die Arbeit des Be-
triebsrats zugeschnittene Beispielsf�lle zeigen konkret auf, wann eine
Diskriminierung vorliegt, was dann f�r die Besch�ftigten aber auch f�r
den Betriebsrat zu tun ist und wie m�gliche Maßnahmen aussehen
k�nnten. Dabei geht es u. a. um Fragen zum Einstellungsverfahren,
beim beruflichen Aufstieg, bei Abmahnung und K�ndigung sowie sexu-
eller Bel�stigung und unterschiedlicher Lohngestaltung.

Heike Friedland nimmt gerne Ihre Bestellung entgegen:

Telefon 0 69/79 50 10-20, Fax 0 69/79 50 10-11
E-Mail: kontakt@bund-verlag.de

Redaktionsempfehlung

27 So auch Nollert-Borasio/Perreng, AGG-Basiskommentar, § 17 AGG Rdnr. 7.
28 D�ubler/Bertzbach-Buschmann, a. a. O. (Fn. 24), § 17 AGG Rdnr. 1.
29 BT-Drs. 16/1780, S. 39.
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(§§ 6-18 AGG) der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertre-
tene Gewerkschaft unter der Voraussetzung des § 23
Abs. 3 Satz 1 BetrVG die dort genannten Rechte geltend
machen (§ 17 Abs. 2 AGG). Vertreten ist eine Gewerkschaft
im Betrieb, wenn sie dort mindestens ein organisiertes Mit-
glied hat.30 Damit verf�gen die genannten Vertretungen
�ber eine Anspruchsgrundlage zur Geltendmachung eige-
ner kollektiver Rechte gegen�ber Verst�ßen durch den
Arbeitgeber, die unmittelbar auf die durch das AGG zum
Schutz der Besch�ftigten gebotenen, aber unterbliebenen
Maßnahmen oder aktive Verst�ße gegen Benachteiligungs-
verbote bezogen und von der weiteren Pr�fung eines Ver-
stoßes gegen die betriebsverfassungsrechtliche Ordnung
abgekoppelt31 sind.
Als Verst�ße in Frage kommen dabei alle Rechtspflichten
des Arbeitgebers auf Durchf�hrung bestimmter Maßnah-
men, auf Duldung oder auf Unterlassung, die dieser Ab-
schnitt konstituiert, also die §§ 7, 11–16 AGG.

Der Begr�ndung des Rechtsausschusses des Bundestages32 (zu
den vorgeschlagenen und schließlich �bernommenen �nderun-
gen des Gesetzentwurfs) ist beispielhaft zu entnehmen, dass dem
Arbeitgeber insoweit aufgegeben werden kann:
– gegen das AGG verstoßende Handlungen zu unterlassen

(zum Beispiel eine Einstellungspraxis, die eine der in § 1 AGG
aufgef�hrten Gruppen ausgrenzt)

– vom AGG erlaubte Handlungen zu dulden (zum Beispiel die
Aus�bung des Beschwerderechts nach § 13 AGG) oder

– dem AGG entsprechende Handlungen vorzunehmen (zum Bei-
spiel Maßnahmen nach § 12 Abs. 1 AGG)33

Fraglich d�rfte weiter bleiben, ob der Betriebsrat neben
§ 17 Abs. 2 AGG einen allgemeinen Unterlassungs- und Be-
seitigungsanspruch gegen Benachteiligungs- bzw. Gleich-
behandlungsverst�ße des Arbeitgebers geltend machen
kann, zumal die Ableitung eines Unterlassungsanspruchs
aus § 75 Abs. 1 Satz 1 BetrVG durch das BAG bislang – an-
ders als aus § 75 Abs. 2 BetrVG34 – nicht gekl�rt ist.35

Aufgrund der rechtstechnischen Verkn�pfung der besonde-
ren Verfahrensm�glichkeit nach § 17 Abs. 2 AGG mit § 23
Abs. 3 BetrVG begrenzen beide Bestimmungen (im AGG
und BetrVG) das Verfahren auf einen »groben« Verstoß des
Arbeitgebers. Die doppelte Hervorhebung dieser materiel-
len Voraussetzung in § 17 Abs. 2 Satz 1 AGG beinhaltet
allerdings keine besondere Qualifizierung gegen�ber dem
im Betriebsverfassungsrecht gel�ufigen Terminus.36

Defizite beim »Klagerecht« zur Durchsetzung der
Gleichbehandlung im Betrieb

Daher kann von der dort dazu erfolgten Konturierung dieses
Begriffs ausgegangen werden: Die grobe Pflichtverletzung
muss objektiv erheblich sein;37 insoweit ist nicht erforder-
lich, dass eine wiederholte Verletzung vorliegt. Auch ein ein-
maliger schwerwiegender Verstoß kann eine grobe Pflicht-
verletzung sein,38 w�hrend leichtere Verst�ße bei Fortset-

zung oder Wiederholung zu einem groben Verstoß werden
k�nnen.39 Ist ein grober Verstoß eingetreten, ist eine beson-
dere Wiederholungsgefahr, wie bei § 23 Abs. 3 Satz 1
BetrVG, nicht mehr (eigenst�ndig) zu pr�fen.40 Zwar wird in
Rechtsprechung und Literatur die Auffassung vertreten, ein
grober Verstoß liege nicht vor, wenn der Arbeitgeber in einer
schwierigen und ungekl�rten Rechtsfrage nach einer vertret-
baren Rechtsansicht handle und diese verteidige.41 Jedoch
wird ein grober Verstoß bejaht, wenn das Verhalten des
Arbeitgebers auf leichtfertiger oder grob fahrl�ssiger Un-
kenntnis bzw. Fehlbeurteilung der Rechtslage beruht.42

Diese erhebliche Rechtsunsicherheit bei der Bewertung ei-
nes Verstoßes als »grob« darf gerade im Hinblick auf die
Zielrichtung des AGG in § 7 i. V. m. § 1 und die dem Arbeit-
geber in seinem zweiten Abschnitt umfassend auferlegten
Handlungspflichten nicht dazu f�hren, dass der kollektive
Rechtsschutz leer l�uft, weil sich der Arbeitgeber auf einen
Rechtsirrtum berufen kann. Insofern darf die vorgenannte
Auffassung nicht bedenkenlos auf das Verfahren nach dem
AGG �bertragen werden.43 Vielmehr ist zu beachten, dass
nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes Verst�ße gegen die
darin enthaltenen Gleichbehandlungsgebote oder Benach-
teiligungsverbote und insbesondere die in §§ 11, 12, 13 und
16 AGG formulierten Ausschreibungs-, Hinweis-, Bekannt-
machungs-, Mitteilungs- sonstigen Pflichten gleichsam die
Schwelle der Willk�r i. S. einer Erheblichkeit erreichen, wie
dieses auch bei der Missachtung von in der Literatur und
Rechtsprechung anerkannten Mitbestimmungsrechten des
Betriebsrats der Fall ist.
Mangels Strafcharakters der Vorschrift kommt es auch
beim groben Verstoß nach § 14 Abs. 2 Satz 1 AGG nicht auf
ein Verschulden an.44 Das arbeitsgerichtliche Erkenntnis-
verfahren ist allein auf die Durchsetzung eines k�nftigen
rechtm�ßigen Verhaltens des Arbeitgebers gerichtet.45 Je
nach der Art der Pflichtverletzung dient es der Beseitigung
eines vom Arbeitgeber veranlassten rechtswidrigen Zu-

30 BAG v. 25.3.1992, AuR 1993, S. 88; DKK-Berg, a. a. O. (Fn.20), § 2 BetrVG
Rdnr. 29 m. w. N.

31 Vgl. D�ubler/Bertzbach-Buschmann, a. a. O. (Fn. 24), § 17 AGG Rdnr. 13.
32 Vgl. BT-Drs. 16/2022, in Beilage zu NZA Heft 16/2006, S. 22 = A+S-Ausschuss-

drucksache 16(11)337 vom 27.6.2006, S. 2.
33 Weitere Beispiele mit Hinweis auf die Antragsbestimmtheit bei D�ubler/Ber-

tzbach-Buschmann, a. a. O. (Fn.24), § 17 AGG Rdnr. 27.
34 Vgl. BAG v. 28.5.2002, AP Nr. 39 zu § 87 BetrVG Ordnung des Betriebs zu B I

3 der Gr�nde.
35 So Richardi-Th�sing„ BetrVG, 10.Aufl., § 23 BetrVG Rdnr. 86a.
36 D�ubler/Bertzbach-Buschmann, a. a. O. (Fn. 24), § 17 AGG Rdnr. 20.
37 Vgl. Fitting, a. a. O. (Fn. 15), § 23 BetrVG Rdnr. 62; DKK-Trittin, a. a. O. (Fn. 20), § 23

BetrVG Rdnr. 73 f.; Richardi-Th�sing,a. a. O. (Fn. 35), § 23 BetrVG Rdnr. 93.
38 Vgl. BAG v. 14.11.1989 – 1 ABR 87/88, AP Nr. 76 zu § 99 BetrVG 1972; DKK-

Trittin (Fn. 20), § 23 BetrVG Rdnr. 74 m. w. N.
39 DKK-Trittin,a. a. O. (Fn.20), § 23 BetrVG Rdnr. 74 m. w. N.
40 So D�ubler/Bertzbach-Buschmann, a. a. O. (Fn. 24), § 17 AGG Rdnr. 25.
41 BAG v. 29.4.2004 – 1 ABR 30/02, Daimler-Benz, BB 2004, S. 2220; vgl. Fitting,

a. a. O. (Fn. 15), § 23 BetrVG Rdnr. 63; kritisch DKK-Trittin (Fn. 20), § 23 BetrVG
Rdnr. 77, jeweils m. w. N. auch zur a. A.

42 DKK-Trittin,a. a. O. (Fn. 20), § 23 BetrVG Rdnr. 77; Vgl. Fitting, a. a. O. (Fn. 15),
§ 23 BetrVG Rdnr. 63.

43 So D�ubler/Bertzbach-Buschmann, a. a. O. (Fn. 24), § 17 AGG Rdnr. 22.
44 Vgl. Richardi-Th�sing,a. a. O. (Fn. 35), § 23 BetrVG Rdnr. 94; D�ubler/Ber-

tzbach-Buschmann, a. a. O. (Fn. 24), § 17 AGG Rdnr. 21.
45 Vgl. Richardi-Th�sing, a. a. O. (Fn. 35), § 23 BetrVG Rdnr. 1.
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stands oder der Verhinderung bestimmter weiterer rechts-
widriger Handlungen oder Unterlassungen des Arbeit-
gebers. F�r die Zul�ssigkeit dieses Verfahrens l�sst die Be-
stimmung, wie bei § 23 Abs. 3 Satz 1 BetrVG, auch einen
folgenlosen Verstoß ausreichen, so dass der Eintritt eines
Schadens oder einer sonstigen Beeintr�chtigung nicht er-
forderlich ist.46

Des noch zuletzt im Gesetzgebungsverfahrens eingef�gten
Satzes 2 in § 17 Abs. 2 AGG: »Mit dem Antrag d�rfen nicht
Anspr�che des Benachteiligten geltend gemacht werden«
h�tte es indes aufgrund der Ankn�pfung an § 23 Abs. 3
BetrVG nicht bedurft: Zwar entfaltet dieses besondere Er-
zwingungsverfahren seine selbst�ndige Bedeutung vor
allem dann, wenn eine Verletzung fremder Rechte aus dem
AGG, n�mlich der benachteiligter oder vor Benachteiligung
zu sch�tzender Besch�ftigter geltend gemacht wird, doch
erhalten Betriebsrat und Gewerkschaft damit nicht das
Recht, fremde Rechte im eigenen Namen einzuklagen.47

Wie bereits ausgef�hrt, soll auch mit diesem Verfahren
nach § 17 Abs. 2 AGG lediglich ein gesetzestreues Verhal-
ten des Arbeitgebers durch die Verh�ngung von Zwangs-
mitteln durchgesetzt werden.48 Dies dr�ckt sich auch in
dem zu stellenden Antrag aus, dem Arbeitgeber aufzuge-
ben, eine Handlung zu unterlassen oder vorzunehmen oder
die Vornahme einer Handlung zu dulden. Zu einer Leistung
wird der Arbeitgeber in diesem Verfahren dadurch nicht
verurteilt.49

Keine Geltendmachung individueller Ansprüche durch
Betriebsrat und Gewerkschaft

Auch grobe Verst�ße des Arbeitgebers gegen die Vorschrif-
ten des AGG, die die individuelle Rechtsstellung von Arbeit-
nehmern beeintr�chtigen, sind unter den genannten Vor-
aussetzungen antragsf�hig. Das war und ist im �brigen
nach § 23 Abs. 3 BetrVG nicht anders, wenn etwa der
Arbeitgeber die in §§ 81–84 BetrVG geregelten Mitwir-
kungs- und Beschwerderechte eines Arbeitnehmers ver-
letzt.50 Auch hier k�nnen die genannten Kollektivvertretun-
gen ein Zwangsverfahren einleiten, obwohl es sich um
Individualanspr�che handelt.51

Die entscheidende Bedeutung erh�lt dieses Erzwingungs-
verfahren jedoch dadurch, dass der von Benachteiligungen
betroffene oder vor Benachteiligungen – auch durch orga-
nisatorische Maßnahmen des Arbeitgebers – zu sch�tzen-

de Arbeitnehmer unter den Voraussetzungen des § 14
Abs. 2 AGG auf Durchsetzung rechtskonformen Verhaltens
gegen den Arbeitgeber durch Betriebsrat oder Gewerk-
schaft nicht selber �ber ein Gerichtsverfahren in Konflikt
mit dem Arbeitgeber treten muss.52

Vorteile kollektiver Antragsbefugnis für die einzelnen
Arbeitnehmer

Denn wegen des – insbesondere in Klein- und Mittelbetrie-
ben – bestehenden N�heverh�ltnisses zum Arbeitgeber
und der pers�nlichen, existentiellen Abh�ngigkeit des Ar-
beitnehmers wird das Arbeitsverh�ltnis durch einen ge-
richtlichen Konflikt in der Regel erheblich belastet. Aus
Angst vor den Folgen seiner eigenen Rechtsaus�bung im
Hinblick auf, h�ufig schwer nachweisbare oder kontinuier-
liche Maßregelungen, Schikanen, Nachteile bis hin zum Ar-
beitsplatzverlust w�rde eine individuelle Rechtsaus�bung
nicht selten unterbleiben,53 wodurch letztlich auch die auf
Diskriminierungsfreiheit ausgerichtete Ordnung des Ge-
meinschaftsrechts Schaden nimmt.

Fazit

Das AGG ist insgesamt ein Schritt in die richtige Richtung.
Der gr�ßte Fortschritt, den das AGG f�r die Interessenver-
tretungen gebracht hat, besteht darin, dass diese nun in
Bezug auf einen umfassenden arbeitsrechtlichen Schutz
vor Benachteiligungen von Besch�ftigten auf Benachteili-
gungsverbote bzw. Gleichbehandlungsgebote zusammen-
fassende Rechtsgrundlagen zugreifen k�nnen.
Auch, wenn weitergehendere Erleichterungen des gericht-
lichen Rechtsschutzes von Vertretungen f�r die Besch�ftig-
ten im Betrieb w�nschenswert gewesen w�ren, hat das
AGG gegen�ber der vorbestandenen Rechtslage den kol-
lektiven Schutz f�r die Verhinderung und Beseitigung von
Benachteiligungen in Betrieb und Unternehmen verbessert.
Mit der Unterst�tzung der betrieblichen Akteure und �ber-
betrieblichen Sozialpartner kann erreicht werden, dass in
Zukunft im Arbeitsverh�ltnis bei der Beurteilung und Be-
handlung von Besch�ftigten deren Kenntnisse und F�hig-
keiten und nicht – etwa – ihre Hautfarbe, ihr Alter oder das
Geschlecht ausschlaggebend sind.

Ralf-Peter Hayen ist Referatsleiter f�r betriebliche Mit-
bestimmung und Euro-Betriebsr�te im Bereich Mitbe-
stimmung und Rechtspolitik beim DGB Bundesvorstand
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46 Vgl. D�ubler/Bertzbach-Buschmann, a. a. O. (Fn. 24), § 17 AGG Rdnr. 24.
47 Vgl. D�ubler/Bertzbach-Buschmann, a. a. O. (Fn. 24), § 17 AGG Rdnr. 29; so

auch Nollert-Borasio/Perreng, a..a.O (Fn. 27), § 17 AGG Rdnr. 13.
48 So auch Richardi, a. a. O. (Fn. 11), S. 886.
49 Vgl. hierzu auch Richardi-Th�sing,a. a. O. (Fn. 35), § 23 BetrVG Rdnr. 97.
50 Eine teleologische Einschr�nkung der Kollektivbezogenheit dieses Antragsrechts

aus § 17 Abs. 2 AGG auf die Betroffenheit zumindest einer Belegschaftsgruppe for-
dert daher zu Unrecht: Klumpp, § 23 BetrVG als Diskriminierungssanktion? NZA
2006, 904 ff., 906.

51 So etwa Richardi-Th�sing, a. a. O. (Fn. 35), § 23 BetrVG Rdnr. 91.
52 So auch Perreng/Nollert-Borasio, a. a. O. (Fn. 3), S. 459 ff., 464.
53 Hierauf weist auch die Begr�ndung des Umsetzungsgesetzes hin: BT-Drs. 16/

1780, S. 23.
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